
Wiederholungsmoglichkeiten Staatsexamen
..

Münchener Zentrum
für Lehrerbildung

Normalfall (ohne freiversuch)

erstablegung

wiederholung zur Notenverbesserung
• 1x möglich
• zum nächsten oder übernächsten Prüfungstermin
• Staatsprüfung muss im Gesamten wiederholt werden
• der bessere Versuch zählt/man kann sich nicht
verschlechtern

Der Freiversuch wird nur gewährt, wenn die Erste Staatsprüfung in den Fächern (mit Ausnahme des EWS-Examens)

• für das Lehramt an Grundschulen, Mittelschulen oder Realschulen spätestens im Anschluss an das siebte Hochschulsemester*
bzw.

• für Lehramt an Gymnasien, beruflichen Schulen oder Förderschulen spätestens im Anschluss an das neunte
Hochschulsemester*

abgelegt wird.

* Als Hochschulsemester gelten alle Semester, für die man an einer Hochschule oder in Fachhochschulstudiengängen in der BRD als Student:in immatrikuliert
war, sowie alle Semester, die auf das Gesamtstudium angerechnet wurden. Semester, in denen eine Beurlaubung beantragt wurde, bleiben dabei unberücksichtigt.
Urlaubssemester werden demnach zwar als Hochschulsemester gezählt, auf den Freischuss hat dies jedoch keine Auswirkung.

wiederholung bei nichtbestehen
• 1x möglich
• zum nächsten oder übernächsten Prüfungstermin
• das nicht bestandene Fach muss komplett wiederholt werden
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freiversuch

wiederholung zur Notenverbesserung
• 2x möglich
• zum nächsten oder übernächsten Prüfungstermin
• Staatsprüfung muss im Gesamten wiederholt werden
• der beste Versuch zählt/man kann sich nicht verschlechtern

Inanspruchnahme des freiversuchs
• Examen gilt als nicht abgelegt
• noch 2 Versuche

keine Inanspruchnahme des Freiversuchs
• Examen gilt als einmal abgelegt
• 1x Wiederholung bei Nicht-Bestehen möglich
• zum nächsten oder übernächsten Prüfungstermin
• das nicht bestandene Fach muss komplett wiederholt werden
(siehe Normalfall „nicht bestanden“)
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